
Hohe Hürden auf
dem Weg zum
Datenschutz
Ein Jahr DSGVO. Die EU-Datenschutzgrundver-
ordnung gilt seit einem Jahr. Erfahrungen mit
der zuständigen Behörde sind ernüchternd.
VON HANNES WIESFLECKER

Innsbruck. Am 25. Mai jährte sich
das Inkrafttreten der EU-Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO)
zum ersten Mal. Sie führte zu
einem Aufschrei in Österreich und
auch Europa. Insbesondere Unter-
nehmen befürchteten Überregu-
lierungen und waren von den dro-
henden Geldstrafen von bis zu 20
Millionen Euro verunsichert.

Das Fazit nach einem Jahr
DSGVO ist aus Sicht des Daten-
schutzes aber ernüchternd. Das
liegt einerseits in den bereits zahl-
reich diskutierten Aufweichun-
gen der Verordnung im Zuge der
Umsetzung. Andererseits ergeben
sich, wie man ein Jahr später sieht,
gravierende Probleme in der prak-
tischen Handhabung der Verord-
nung im Beschwerdeverfahren.

Auf Basis der von anwaltlicher
Seite geführten Beschwerdeverfah-
ren bei der Datenschutzbehörde
konnte man sich des Eindrucks
nicht erwehren, dass kein beson-
deres Interesse daran besteht, be-
legte Verletzungen des Daten-
schutzes entsprechend zu prüfen
oder gar festzustellen. In den im
Juni 2018 eingeleiteten Verfahren
wurden umfangreiche und zahlrei-
che Datenschutzverletzungen gel-
tend gemacht und auch belegt.
Eine Hausverwaltung war auffal-
lend leichtfertig mit persönlichen
Daten der Bewohner umgegangen.

Blick auf Mängel in Beschwerde
Es zeigte sich, dass sich die Daten-
schutzbehörde, statt amtswegig
vorzugehen und zu ermitteln, an-
scheinend besonders darauf kon-
zentrierte, mögliche Mängel in den
Beschwerden zu finden. Die Be-
hörde erließ sodann umgehend
zahlreiche Mängelbehebungsauf-
träge, denen auch mit weiteren
Eingaben des Beschwerdeführers
entsprochen wurde.

Trotz weiterer Eingaben kam
es dann im September 2018 zu
ersten Zurückweisungen der Be-
schwerden aus formalen Gründen.
Die verbleibenden Beschwerde-
punkte wurden von der Daten-
schutzbehörde sodann aus inhalt-
lichen Gründen abgewiesen. Auf
Basis der für den Beschwerdefüh-
rer wenig nachvollziehbaren Zu-
rückweisungen und Abweisungen
blieb nichts anderes übrig, als wie-
derum mit verschiedenen Be-
schwerden an das Bundesverwal-
tungsgericht gegen diese Zurück-
weisungs- und Abweisungsbe-
scheide der Datenschutzbehörde
vorzugehen. Mit zwei Urteilen des
Bundesverwaltungsgerichts vom
April wurden jetzt beide Zurück-
weisungsbescheide der Daten-
schutzbehörde ersatzlos behoben.

Beunruhigend in Bezug auf
die gegenständlichen Verfahren ist
insbesondere die wenig nachvoll-
ziehbare Vorgehensweise und Ar-
gumentation der Datenschutzbe-
hörde. So hat sie beinahe jeden
Punkt der Beschwerden, von der
Bezeichnung des als verletzt er-
achteten Rechts über den zugrun-
de liegenden Sachverhalt bis hin
zur Form der Beschwerde, bemän-
gelt. In diesem Zusammenhang
stellt sich die Frage, wie ein nicht
anwaltlich vertretener Bürger, wie
es wohl vorgesehen wäre, derartige
Verfahren allein führen soll.

In den angeführten Verfahren
hat der Beschwerdeführer eine
Vielzahl von Datenschutzverlet-
zungen jeweils in einer einzigen
Beschwerde geltend gemacht.
Nachdem immer derselbe Sach-
verhalt betroffen war, durchaus
sinnvoll. Einigermaßen kurios war
diesbezüglich aber die Argumenta-
tion der Datenschutzbehörde im
Mängelbehebungsauftrag.

Die Datenschutzbehörde hat
behauptet, dass immer nur je-
weils genau eine behauptete Ver-
letzung in einem Recht in einer
Beschwerde geltend gemacht wer-
den könne. Demnach hätte man
bei z. B. zehn Verletzungen auf
Basis desselben Sachverhaltes
gemäß Datenschutzbehörde zehn
Beschwerden einbringen müs-
sen. Eine in der österreichischen
Rechtsordnung praktisch nie an-
zutreffende Vorgabe, welche sich
auch nicht aus dem Gesetz ergibt.

Rechte explizit eingefordert
Nicht ohne Grund hat das Bun-
desverwaltungsgericht im April
die Zurückweisungsbescheide der
Datenschutzbehörde aufgehoben.
Das Bundesverwaltungsgericht hat
rechtlich unter anderem klarge-
stellt, dass der ! Beschwerdeführer
in seinen als Verstöße gegen das
DSG und die DSGVO bezeichneten
Punkten (. . .) einen Verstoß (. . .)
ausdrücklich formuliert und ab-
schließend die Feststellung der
entsprechenden Rechtsverletzung
begehrt" hat. Es bestanden daher
gemäß Bundesverwaltungsgericht
! keine Zweifel, dass der Beschwer-
deführer eine Verletzung dieser
drei ihm in der DSGVO auch ein-
geräumten Rechte explizit geltend
gemacht hat" und ! eine Mangel-
haftigkeit der Beschwerde in die-
ser Hinsicht nicht vorliegt". Das
Bundesverwaltungsgericht machte
weiters klar: ! Da somit der der
Entscheidung zugrunde liegende
Antrag (wieder) unerledigt ist, wird
sich die belangte Behörde nun-
mehr mit der vom Beschwerdefüh-
rer behaupteten Verletzung im
Recht auf Geheimhaltung # wie
oben beschrieben # auseinander-
zusetzen haben."

Unabhängig von der Beurtei-
lung der angeführten Rechtsfragen
ist für einen Rechtsstaat und die
Bedeutung des Datenschutzes in
Österreich ein Punkt wesentlich
relevanter: Wie leicht kann der
Durchschnittsbürger Datenschutz-
verletzungen umfassend prüfen
und sanktionieren lassen?

Diesbezüglich muss dem Da-
tenschutz in Österreich wohl eine
schlechte Note ausgestellt werden.
Hier ist die aus Sicht des Be-
schwerdeführers sehr problemati-
sche Vorgehensweise der Daten-
schutzbehörde hervorzustreichen.
Statt dass Beschwerden umfassend
geprüft und vorrangig etwaige Da-
tenschutzverletzungen festgestellt
würden, gewinnt man den Ein-
druck, die Zurückweisung bzw.
Abweisung von Beschwerden sei
das Mittel erster Wahl. Der Um-
stand, dass es eines Rechtsanwal-
tes, immenser Anstrengungen und
der Befassung des Bundesverwal-
tungsgerichtes bedarf, um eine ef-
fiziente Verfolgung von Daten-
schutzverletzungen zu gewährleis-
ten, spricht für sich.

Der Einzelne alleingelassen
Ausgehend von diesen Erfahrun-
gen mit ersten Verfahren bei der
Datenschutzbehörde auf Basis der
neuen Rechtslage erscheint es
praktisch unmöglich, dass der
nicht durch einen Anwalt vertre-
tene und rechtlich in der Regel
! unbedarfte" Bürger Rechtsverlet-
zungen bei der Datenschutzbehör-
de effektiv feststellen und sanktio-
nieren lassen kann. Dies erscheint
als ein Missstand in einem funktio-
nierenden Rechtsstaat, da insbe-
sondere die Verfolgung von Daten-
schutzverletzungen für jeden Bür-
ger # auch ohne Rechtsanwalt #
ohne Weiteres und ohne gravieren-
den Aufwand möglich sein muss.
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Eine Hausverwaltung sorgte für mehr Transparenz, als den Bewohnern bei persönlichen Daten lieb war. ! Feature:ClemensFabry "
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